
Gerhard Müller,Die Bedeutung des Arbeitsrechts unseTrTer heutigen sozialen Ordnung
auch niıcht VOIN vornherein die Stellung Verteidigers beziehen., Die
Herrschaft des Modischen dauert 10817 Jange. VWiıe ist Stefan George schon
schnell versunken! elchen Absturz der Bewertung Rilkes ZzeIgL die Gegen-
wart SOZUSASCHI ber Nacht! Statt dessen entdeckt Inan den VWert der unst
W1IC S1C Ireue S1C.  h selbst un ZUFr Welt geübt wurde oder die Töße

Hofmannsthal dessen Werk als „Dichtung für Re  1C  he®® herab-
seizen wollte. Geistige Auseinandersetzungen sind nıicht WIC die Kriege
estimmte Jahre gebunden. Sie dauern Um wichtiger wird CS, der
geistig aufgeschlossenen Jugend den Sınn für wahre Größe 7U wecken. Sie
wird dann beste Sachwalterin SECE1IN.,

Die kritischen Versuche der Nihilisten verlangen aber auch Prü-
Tung. Vor och viel vorgebrachter Gelehrsamkeit darf nicht kapı-
tulieren Man wırd dabel autf jel Ungereimtheit stoßen, die mı7 aller
Deutlichkeit Licht bringen muß WIC Hans Kgon Holthusen seiNner

Besprechung des Buches VO  — Jens vorbildlich e hat (Die T’at, Zürich
Okt > ohne Widerspruch der Anhänger des Tübinger Alt-

philologen A ürchten.
uch die Vertreter der Kirchei CHSCICIMN inn mussen diesen Zeiterschei-

NUNSCH ihre Aufmerksamkeit zuwenden Diese untergraben das christliche
Denken viel grundsätzlicher als die öffentlichen Versuchungen, mıt enen
die VWelt den Glauben ZU gefährden veErmasS

Die Bedeutung des Arbeitsrechts
in uUNsecIer heutigen sozlalen Ordnung

GERHARD MÜLLER

Die heutige deutsche Gesellschaft pflegt als Industriegesellschaft bezeichnet
werden Man mu sıch be diesem Begrift allerdings darüber klar SCHN,

da{ß nıcht als grobes Schlagwort gebraucht werden darf da{fß c ach WIC

VOoOr breite, wirtschaftlich und sozlologisch wichtige Schichten gibt die mıft
dieser Bezeichnung etzten nıcht erfaßt werden WICOC etwa die große Zahl
der treien Berufe und die Landwirtschaft Diese Schichten stehen kon-
kreten Beziehungen dem Phänomen der Industriegesellschaft und kön-
Nen VON dorther bestimmten Ausma{fß Gestaltwandel
lange zurückgehalten werden konnte. ber ebensoweni1g WIC Leben der Individuen läßt
sıch im sozlalen Bereich Cc1Nn Verdrängungsprozeß belıebig lange durchhalten. Von daher
gesehen ist das, was auf uUNns zukommt, DUr Z.U begrüßen, uch wenn dıe zurückgestautenKräfte zunächst mıt turbulenter Gewalt sıch ahn brechen sollten.‘‘ Miıt diesen Worten
wird das Buch VON Heinrich Bacht „Weltnähe der Weltdistanz?‘® Frankfurt 196
vom Verlag vorgestellt
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erfahren, sS1e bestehen aber doch als EISENE un selbständige Größen weiter.
Der Begriff der Industriegesellschaft ist auch keineswegs verstehen
er wıird allerdings 1UT leicht derart aufgefalßt —y als ob miıt ihm allein
Probleme angesprochen würden, die durch die Existenz der Schwerindustrie
bedingt sınd. Was mıt diesem Ausdruck gesagt werden soll, ist jedenfalls
dıes, daß heutiges gesellschaftliches Leben als Gesamtsachverhalt
ma{iigebend VoN Bedingungen industriewirtschaftlicher Art geprägt ist und
da{fß die Probleme, die aus der Industrialisierung herrühren, fTür uNserenN g-
sellschaftlichen Gesamtorganismus VOo  — tragender Bedeutung sind. WAar
nıcht alleın kennzeichnend, aber doch C111 maßgebliches Kennzeichen der
industriewirtschaftlichen Gegebenheiten ist dabei der Lebenstatbestand der
abhängigen Arbeit ı der (estalt VOoO  > Massenphänomenen. Einmal besteht
UNseTt Gesellschaft Gro{fßteil AauUus abhängigen Arbeitnehmern. Weit
über die Hälfte aller Erwerbsleben stehenden Personen gehören hierher.,
Man mMu sich allerdings darüber klar SCHN, da{fs die Arbeitnehmer eben niıcht
alle der Industrie Gewerbe und Handwerk sondern
heblichen eıil gerade auch be Behörden und öffentlichen Körperschaften
beschäftigt sıind Nur Rand, jedoch als CIM bedeutsames Symptom SC1

diesem Zusammenhang erwähnt da{fßs öffentlichen Dienst sozlologisch
die Grenzen zwischen dem Berutfsbeamtentum un der Angestelltenschaft

deren (sunsten jedenfalls bestimmten Bereichen 1158 Flielßen gekom-
111e  an sind Neben der grolsen Zahl der Arbeitnehmer UNSeTrTELr Gesellschaft
überhaupt 1st sodann für den Lebenstatbestand der abhängigen Arbeit och
EINC weıtere Größe kennzeichnend: WAar nicht durchgängig, aber doch ı

sehr großen Ausma{fß finden WIL Großballungen VO  — Arbeitnehmern
den einzelnen Betriebs- un:! Arbeitsstätten. Hier haben WITLT 6S also mıt

Massenphänomen der Konzentration der Arbeıitsleistung
INnnn Iiun.

Bei diesem Sachverhalt ist die rechtliche Ordnung des Lebensbereiches
der abhängigen Arbeit 8  ur uUunNnsere Gesellschaft VO  — entscheidender Bedeu-
tung Das Arbeitsrecht ist Ina  a dartf diesen Ausspruch ohl für
ULSETC konkrete Gesellschaft geradezu existenzwichtig Für die Masse der
Bevölkerung ıST neben dem Sozialversicherungsrecht das Arbeitsrecht JENES
Rechtsgebiet miıt dem S16 unmittelbar un erster Linie Ber hrung
kommt. Möglicherweise überspitzt, ber doch ZU Verdeutlichung ann I1a  -

L Vielleicht ist das Arbeitsrecht für die breiten SchichtenUuUNnserer Be-
völkerung heute eLiwas WI®C das (Gemeine Recht geworden.

Das Arbeitsverhältnis, die Beziehungen zwischen dem einzelnen Arbeit-
nehmer und SC1INEIHN Arbeitgeber werden herkömmlicherweise als PpErTrSONECN-
rechtlich gekennzeichnete Beziehungen bestimmt Unlängst wurde 1U AI  —

Krörterung gestellt ob 1e darüber och hinausgehende un fast allgemein
vertretene Auffassung VoO  — dem Arbeitsverhältnis als personenrecht-
lichen Gemeinschaftsverhältnis wirklich zutrifft oder ob WIL e5s5 eim Ar-
beitsverhältnis nıcht mıT ECINCIN Schuldverhältnis ZUu tun haben das aller-
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dings einen m Bgeblichen personenreKichen Ei115chlag hätte Das mag
vielleicht als eın Streit um Terminologien erscheinen, aber die aufgeworfene
Frage sollte, gerade WEeNnN man das Arbeitsrecht ın seiner Funktion für
unsere heutige Gesellschaft skizzieren will, Veranlassung geben, sich mıiıt
der rechtlichen Substanz des Arbeitsverhältnisses eIwas näher befassen.
Hier ist nun sehr entschieden betonen, da{fß das Arbeitsverhältnis den
Arbeitnehmer aut der einen und den Arbeitgeber auf der andern Seite
estimmter Hinsicht In der Weise eines schuldrechtlichen Vertrags verbin-
det. Kıs geht darum, da{fß der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft und se1ıne Ar-
heitsleistung dem Arbeitgeber zur Verfügung stellt un 1im wechselseitigen
Ausgleich hierfür Arbeitsentgelt erhält. Das ist der typische Fall; die Son-
derfälle des Volontärs, des Praktikanten U, dgl annn Ian außer acht lassen.
Eın derartiges Verhältnis wird mMan seinem Wesen ach aber Steis als schuld-
rechtliche Beziehung bezeichnen mMUsSseN Auf der andern Seite aber ist die
dem Arbeitnehmer obliegende Arbeitsleistung und das ihm obliegende Zur-
verfügungstellen seiner Arbeitskraft eın Phänomen, das unablösbar mıt dem
Leistenden selbst, also miıt dem Arbeitnehmer, verbunden ist Das Arbeits-
yerhältnis annn sich 9888 aktualiısıeren, weNll der Arbeitnehmer mıiıt seiner
SaNzch Person se1ine Arbeit verrichtet un „in Arbeit steht””; der Arbeit-
nehmer ist notwendig als Person iın das Betriebsleben eingeordnet und e1N-
gespannt. In dieser insicht geht somit darum, 1mM Arbeitsverhältnıs die
Personwürde, die personale Natur des Arbeitnehmers, beachten

Das Arbeitsverhältnis erfährt durch das personale e1in des Arbeitneh-
INeT': entscheidende und tragende Züge. Das ist, jenseits aller positiven
rechtlichen Ordnungen, bereıits Au der Natur der Sache heraus mıit der Be-
ziehung  zwischen Arbeitnehmer un: Arbeitgeber als soziologischer Größe
vorgegeben. Der personale Faktor des Arbeitsverhältnisses TI als Pflich-
tenposıtion des Arbeitgebers der entsprechende Rechte des Arbeitnehmers
gegenüberstehen auf un:! WITL  d ann mıft dem Begritf der Fürsorgepflicht
umschrieben; und er tritt ferner ach herrschender Meinung als Pflichten-
position des Arbeitnehmers mıt entsprechenden Rechten des Arbeitgebers
In Erscheinung, was seinerseıts als Treuepflicht des Arbeitnehmers bezeich-
net. wird. diese Terminologie wirklich In jeder Hinsicht glücklich ist,
mMag dahingestellt bleiben, s1e. ist aber herkömmlich, un weil sS1e 19808 ein-
mal gebraucht wird, soll man hr nıcht weıter rütteln.

Man mufßs sich allérdings klar darüber/ se1in, dafls die sogenannte Treue-
i’inther; ÄrbuR 61,
Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts, 6: AUFE, E: 78 Sehr deutlıch

Nikisch, be S h Aufl., L, 161 ıne Unterscheidung zwischen dem Arbeits-
veriırag als dem begründeten Moment des Arbeitsverhältnisses un dem Arbeitsverhältnis
selbst als der durch den Abschlufß des Arbeitsvertrages zwıschen dem Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer begründeten Beziehung angebracht ıst, WwWI1IEe siıe Nıkisch qa a.0 stireng
durchführt, mu{ h:  1ı1er niıcht untersucht werden. Nimmt man die Unterscheidung VOorT, ist
gerade uch das ‚‚Arbeitsverhältnis”” maßgeblich als eın Schuldverhältnis seheN. Der
ben gekennzeichnete Leistun austausch bleibt dafür wesentlich.%SVgl tiwa Nikisch a.a.0 12,
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pflicht des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber Gegebenheit :ist,
die stark schuldrechtlichen Kıinschlag hat, ja überwiegend als
schuldrechtliche Größe bewerten ist un damit dieser Seite des Ar-
beitsverhältnisses zahlt Eınmal ist Vielzahl VO  ; Källen die Treue-
pflicht des Arbeitnehmers überhaupt keiner natürlichen Person gegenüber

erfüllen, sondern S16 bezieht sıch auf gleichsam abstrakten Arbeit-
geber, Dı D auf die und die mbH Und selbst dann, wenn der Arbeit-
geber C1I11C natürliche Person IST ı1st den Grofißbetrieben un!: jedenfalls

Vielzahl Von miıttleren Betrieben dem einzelnen Arbeitnehmer 1116 1-
STeENS iremd Kennzeichnend 1IST dafß das Arbeitsrecht als wischenschichten
z Fülle Von Personen kennt, die Arbeitgeberfunktionen erfüllen, ohne
aber Arbeitgeber VÄ| SCIN, f die leitenden Angestellten, S16 das ündi-
gungsschutzgesetz un ler lautet die Definition eiwas anders das Be-
triebsverfassungsgesetz i Auge haben Vor allem aber Läflst S1C.  h, mıt aller
gebotenen Vorsicht SaNzZ allgemein Die Treuepflicht des Arbeit-
nehmers besagt entscheidend da{fß sıch der Arbeitnehmer Z Arbeits-
verhältnis nıcht 7U Lasten sSeCc1LNES Arbeitgebers C111 widersprüchliches Ver-
hältnis seizen darf Er mu SCIMN Arbeitsverhältnis un:! die ıhm entspr1ın-
gende Verpflichtung mıt SC1INeTr Person dem Arbeitgeber, auch dem abstrak-
ten Arbeitgeber, Dienst 7U leisten, ı jeder Hinsicht erfüllen und darf sich
7U den daraus ziehenden Folgerungen nıcht Gegensatz stellen. Das
mafßgebende personale Moment des Arbeitsverhältnisses beruht se1inerseıts
darıin da{ß der Arbeitnehmer mıft SaNZCNH Person unablösbar Ar-
beitsverhältnis steht Die bewußte rechthiche Erkenntnis, da{iß C1LN: mensch-
liche Person als solche Arbeitsverhältnis steht 1sT ihrerseits VOo  —_ ent-
scheidender Bedeutung Damıiıt genießt nämlich VOo  } der Rechtsordnung her
der Arbeitnehmer den Schutz des e1inNns un der VWürde sCcCINeT Person Man
dart das allerdings nıcht mißverstehen, und Mildverständnis ann
zweierlel insıcht auftauchen kinmal WaLlLCc hıer e1in schrankenloser Ge-
meinschaftsbegriff NEeENNEN Es bleibt VON der Natur der Sache her VOT'-

gegeben und ist Sal nıcht aufzuheben, Ina  en mMag das Arbeitsverhältnis
gestalten, W1eC I1a  — 111 da{iß S1IC.  h dabei entscheidend C1NeN wechsel-
se1l1gen Austausch VOoO  en Leistungen handelt Auf der andern Seite darf INa  -
den personalen Schutz un die personale Position des Arbeitnehmers nıcht
mı1L C WCCI1LNn auch allgemein gehaltenen Korm der Nächstenliebe VCI -
wechseln Die Liebe unter den Menschen unmittelbar VANN Tfördern, ıst nıcht
Aufgabe des Rechts be1ı der Ehe als KRechtsinstitution 1st kennzeich-
end da{fß SaNz entschieden VO  S KRechten un: Pflichten die ede ist Was
das echt hinsiıchtlich des Arbeitsverhältnisses > eisten VCermaäaßs, w as es
aber auch erfüllen mu 1sT dıe Achtung VOL der menschlichen Persönlich-
keit desjenigen der Arbeitsverhältnis steht CLHNer bestimmten grund-
legenden VWeise sicherzustellen. Man kann, weil CS S1C.  h natürliche un:!
unauthebbare Vorgegebenheiten handelt, Sar nicht betonen, da{ß das
Arbeitsverhältnis den Austauschfaktor, den Schuldrechtsfaktor kennt Das
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heht jedoch die personale Qualität des Arbeitsverhältnisses nıcht auf | DE
gibt sich auch kein ıNNerer Widerspruch zwıschen Schuldrechtsbeziehungen
hier un! dem personalen Faktor des Arbeitsverhältnisses dort. Das Arbeits-
verhältnis wird begründet damit der Arbeitnehmer die VO Arbeitgeber
bestimmte un: auf dessen Zwecke hingerichtete Arbeit leiste un Ar-
beitskraft dafür ZUr Verfügung stelle, und ebenso gilt da{fß der Arbeitnehmer
1111 Lyp- und Regelfall Arbeitsentgelt erhält Der personale KFaktor des Ar-
beitsverhältnisses ergibt S1C.  h wel  1 der Arbeitnehmer ZUrr Erfüllung SCLNETr

schuldrechtlichen Verpflichtung unablösbar mıT sCeCINeEer Person ‚, I1 Dienst
steht®°.

Insbesondere ı VErSANSCHCH Jahrhundert und auch och 185 I die rel-
iger Jahre unseres Jahrhunderts hinein konnte Inall wıeder hören,

SCL1 Grund un zutiefst unsittlich dafß die Zweckbestimmung der Ar-
beitsleistung des Arbeitnehmers durch eiNenNn andern, nämlich den direk-
Nar handelnden Arbeitgeber, erfolge Die Zweckbestimmung der Arbeıits-
Jleistung durch den andern, den Arbeitgeber, lasse das Arbeitsverhältnis
menschenunwürdig werden Das triıfft jedoch keiner VWeise 7U Da
Menschen z Aufgabe vorgegeben 1st da{fß S1C sich ıhm stellt ohne dafß
SIC selbst bestimmt hätte, ist noch nıcht menschenunwürdig, sondern 1111 tatl-
sächlichen Geschehen etw liıches Da{iß = Beziehung bewußlt C11I1-

SCHANSCH WIT'!  d der der andere Beziehungspartner die Aufgabe stellt annn
och eine Unsittlichkeit des Arbeitsverhältnisses herbeiführen uch be1
der Umwandlung des Arbeitsverhältnisses strenges rechtliches BFE
meinschaftsverhältnis WAarTe die Selbstbestimmung desjen1ıgen, der heute als
Arbeitnehmer Arbeitsverhältnis steht, jedenfalls sehr oft Ur tiktiver
Art Grofßbetrieben mıt ihren Massenballungen Von Arbeitnehmern könnte
C111 solches Gemeinschaftsverhältnis weitgehend 1Ur ber Kepräsentativ-
insutulonen verwirklicht werden Zum mindesten 6cSs damit der Gefahr
we nıicht SOSar der notwendigen Folge, ausgesetzt, iırreal werden

Man mu S1C.  h nıcht zuletzt klar darüber SCH), da{fs das Arbeitsverhältnis
auf eiINeEeEIN gesamtgesellschaftlichen Hintergrund sehen ist Hs handeit
sıch darum, daß Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der C1L1NC durch direk-
tionäre Weisung, der andere durch Arbeitsleistung, dem Wohl der
Gesamtgesellschaft dienen, unbeschadet dessen, dafß das Gewinnstreben des
Arbeitgebers i 8S1C.  h völlig Jegıtım ıst, ebenso WIC das Lohnstreben des Ar-
eitnehmers un SC. Streben ach Sicherung des Arbeitsplatzes gleichfalls
legitim sind. Werner ist 7 W. das Erbringen der Arbeitsleistung, das Zurver-
fügungstellen der Arbeitskraft unablösbar mıiıt dem Arbeitnehmer un SEINETL

Person verbunden aut der andern Seite ertährt 1€es alles aber doch dadurch
e1iINn SCWISSC Verselbständigung, da{iß die Arbeitsleistung auft Ziele außerhalb
der menschlichen Person, aut die Schaffung un Hervorbringung VO  — Wer-
ken und Leistungen gerichtet ist Man kann nıcht einfach SaSCH, WI1Ie das
Jahrzehnte Jang der Marxismus getian hat das Lohnarbeitsverhältnis i
nıchts anderes als Lohnsklaverei un: deshalb verdammenswert uch daß
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das Arbeitsentgelt Austausch Arbeitsleistung—geWät WITd,  1S
eın Verstofß die Personwürde des Arbeitnehmers. Gerade 1er gilt,
da{fß die Arbeitsleistung i sich ZW AAar unablösbar mıiıt em Arbeitnehmer un
SCLHNEeTr Person verbunden ıst, aber doch auf außerhalb Person
entstehenden Sacherfolg gerichtet wird.

Da das Lohnarbeitsverhältnis, W1e INnan 6S sozlologisch genannt hat,
S1C.  h menschenwürdig, ] sich sittlich und ach den präpositiven Normen des
Rechts völlig legitim ist hat mıiıt ausdrücklichen Worten Institution
anerkannt, die esonderer Weise un entschieden Industriezeitalter
IMMeTr wieder tür den Gedanken un den Schutz der menschlichen Person
eingetreten ist: die Päpste der katholischen Kirche ı ihren Sozialen und-
schreiben. In allen TrTel großen Rundschreiben, i Rerum Novarum voO 1891

RE 111 Quadragesimo Anno VO  — 1931 und Tagen Mater et Magistra
ist indirekt un Quadragesimo Anno auch ausdrücklich die Anerkennung
des Lohnarbeitsverhältnisses als solches finden. Ausdr klich WIT  d VOCL-

worten, dafs sich bei diesem Verhältnis e1n menschenunwürdiges Ver-
hältnis handle, un wird ausdrücklich gesagt da{fß dieses Verhältnis voll
legitim se1+ Daß die personale Seite des Arbeitsverhältnisses entscheidend
betont un berücksichtigt wird da{fß sich hierum nıcht zuletzt die Bemühun-
SCH Enzykliken drehen, braucht übrigen bei dem Amt un der Per-
SOIl der Jräger dieser Rundschreiben nıcht besonders betont ZU werden.

[)as Zusammenspiel des personalen und schuldrechtlichen Faktors
Arbeitsverhältnis soll 19808 Beispiel näher verdeutlicht werden. Das
Bundesarbeitsgericht hat mehreren Entscheidungen die rechtliche Jrag-
weılte der sogenannten gefahrengeneigten .Arbeit erörtert®. Eıs handelt S1C  h
bei der gefahrengeneigten Arbeit darum, daifß bestimmte Arbeitsvorgänge
erfahrungsgemäß 1 wieder Fehlleistungen des Arbeitnehmers tüh-
reN, dafß aber, streng gesehen, jede einzelne dieser Fehlleistungen
och den Verantwortungsbereich des Arbeitnehmers fällt Das einfachste
Beispiel IST, dafßs die Hausangestellte eim Geschirrspülen Bruch macht. Die
gefahrengeneigte Arbeit ist VOoO  an der Art, dafß S1C typisch ı wieder
Fehlleistungen des Arbeitnehmers führt. Der Töpfer i der Tonbrennerei,
der Tongegenstände :/Ax Brennen i den Brennoftfen einführt und ach
dem Brennvorgang dort wieder herausholt macht durchweg STETIS
bestimmten Prozentsatz Scherben. Es darf aber nıemals aulder acht gelassen
werden, da{fs der Arbeitnehmer sich verantwortlich für den Schaden ist
Im Interesse des Arbeitnehmers mul die typische Gefahrensituation
kannt werden. Es WAarc Ce1iNe Überforderung, ıhn des typischen ha-

$ Ouadragesimo Anno 1Il. 64, sıch gleichzeitig uch C111 Hinweis auf die indirekte An-
erkennung des Lohnarbeitsverhältnisses Rerum Novarum findet. Zur indırekten An-
erkennung sıehe Rerum Novarum 16, 165 und Mater Magıistra 31 miıt der ausdrück-
lichen Erwähnung der ben gepanxgen Stelle VON Quadragesimo Anno. Die Zitierung er-

folgt nach Jostock, Die Sozıalen Rundschreıben, ufl (Rerum Novarum und (ua-
dragesimo Anno) un ‚„„Die Sozilalenzyklika Papst Johannes ‚ Herder-Bücherelı.

twa BAG D 113; D 290; BAG Nr 611 BGB ‚„„Haftung des Arbeitnehmers“*;
BAG Nr 611 BGB ‚„Haftung des Arbeitnehmers‘‘.
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rakters 1eSC fahren einfach für»” seine Fehlleistung verantwortlich
INac Aufder andé?n Seite geht aber ı keiner Weise a un e

widerspräche der Leistungsverpflichtung des Arbeitnehmers gegenüber dem
Arbeitgeber, wWwWenn iInNnan ih einfach des Charakters des Schadens-
falles schlechthin und unbeschränkt freistellen wollte®©. Bel Vorsatz des Ar-
beitnehmers geht deswegen nıcht a weil der Vorsatz bereits tatbestands-
mälig mıt der typischen Gefahrenlage nıchts hat; vorsätzliches Ver-
halten scheidet VO  b vornherein aus dem Begrift der gefahrengeneigten Ar-
beit aUS. Die Rechtsprechung hat aber auch wiederholt entschieden, da{fß die eFolgen sogenannten groben Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers allein
von ihm vertireten sind?. Das Interessanteste ist jedoch die VOIN Bundes-
arbeitsgericht entwickelte NneUeEere Rechtsprechung: Bei gewöhnlicher all-

Fahrlässigkeit soll jeweils eiINe quotale Verteilung des Schadens
aut Arbeitnehmer un Arbeitgeber entsprechend den konkreten Umständen
des einzelnen Falles erfolgen®. In diesem Sachverhalt ist sowohl das DeEL-
sonale Element WIC auch die schuldrechtliche Beziehung deutlich erken-
DeN.,; Die typische Gefahrenlage des Arbeitnehmers wird ı Interesse SPC1INeEer

Personwürde anerkannt KEs wird aber ebenso die schuldrechtliche Ver-

pflichtung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber bejaht. Nur be1i
leichter Fahrlässigkeit (culpa levissıma) wird der Arbeitnehmer, wenigstens

der Kegel, VOoO  — allem Schadensersatz freigestellt.
Der personale Faktorautf der un der schuldrechtliche Faktor des

Arbeitsverhältnisses auf der andern Seite sind diejenigen Komponenten des
Rechts des sogenannten Einzelarbeitsverhältnisses, 1€ ] Grund dessen g_
samıte positiv-rechtliche OÖrdnungen einschließlich der VO  - der Rechtspre-
chung erarbeitetenRegel ıragen. Ks urz Beispiele aus dem pPO
lıyven (GGesetz und der Rechtsprechung genannt, Der schuldrechtliche Faktor
des Arbeitsverhältnisses führt Z Wettbewerbsverbot bel bestehendem
Arbeitsverhältnis, auch wWenNnn keine diesbezüglichen positiv-rechtlichen .Be-

stimmungen vorliegen. Dieses Ergebnis wird ZWar durchweg als Folge
personalen Treueverpflichtung des Arbeitnehmers gewertet *. In Wirklich- Maı *” Sa a D
keit liegt aber doch DUr die nähere Konkretisierung der Verpflichtung des
Arbeitnehmers VOT, sich nıcht ı Widerspruch azu setizen, da{fß SC1INECIILL

Arbeitgeber Dienstleistungen erbringen hat un damıt tür dessen Zwecke,
die Zwecke SE11N€65S Arbeitgebers, ätıg 1ıst. Vielleicht ist CS denkbar, 1 ähn-
licher VWeise auch Ansatzpunkt: ZULC rechtlichen Beurteilung der _-

genannten Schwarzarbeit tinden. Der personale Faktor spielt eiNe ent-
scheidende Rolle, rag das Gesetz ZU Verbesserung der wirtschaft-
ichen Sicherung der Arbeiter ı Krankheitsfall (] etzt Fassung des Ande-
r un Krgänzungsgesetzes VO Juli 1961, Kraftft g  T' 2

August Dieses Gesetz ist SELNELr rechtstechnisch schlechten

Sehr deutlich BAG C 290 [298/299].
BAG (n 290 BAG Nr 611 BGB ‚„Haftung des Arbeitnehmers‘°®.

9 twa Nikısch, Arbeitsrecht 1, 451BAG { »90 12983—3011.
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Formulierungen eln Kreuz für die KRechtsprechung; 1st schwer ira-

genden Gedanken erkennen, und och schwerer, S16 Verhältnis ZU-

einander 61116 fugenlose Ordnung bringen ber sicher 1st daß das
Gesetz tragend auf dem personalen Faktor des Arbeitsverhältnisses, dem
Schutzfaktor zugunsten des Arbeitnehmers, beruht Das Arbeitsverhältnis
zeillgtL Nachwirkungen personaler Hinsicht gehört hierher die Pfhicht
des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer autf dessen Verlangen auch C111 Zeugni1s
iber dessen Leistungen un dessen Führung Arbeitsverhältnis
teiılen uch ber die Dauer des Arbeitsverhältnisses hinaus sol1 die PEI'-
sonale Existenz des Arbeitnehmers, eC1iINeIN bescheidenen KRahmen, sicher-
gestellt werden, un 7.W ar eben dadurch dafß auf SCIMN Verlangen ec111

Zeugnis ber Fähigkeiten un Leistungen erhält In schuldrechtlicher
insicht ZCISCH S1C  h die Nachwirkungen den ach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses bedeutsam werdenden Wettbewerbsverboten des Handels-
gesetzbuches für die Handlungsgehilfen den Wettbewerbsverboten
der Gewerbeordnung ur  CO die Betriebsbeamten, W erkmeister, ähnliche An-
gestellte uUun! die miıt höheren technischen Dienstleistungen betrauten Arbeit-
nehmer, die Regelungen selbst auch jeweils verschieden SE1MN In der
Anerkennung C1HNer Nachwirkung des personalen Faktors 1sT das Bundes-
arbeitsgericht außerordentlich weıt 'Trotz der rechtmä{fli-
SCH Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch ein VOo Arbeitgeber aUS-

gesprochene Kündigung dringenden un begründeten Verdachts
schwerwiegenden Handlung des Arbeitnehmers soll wWenNnll sich nach-

träglich der Verdacht als völlig unzutreifend herausgestellt hat der Arbeit-
geber unter bestimmten Voraussetzungen ZUE Wiedereinstellung verpflich-
tet sein 10© diesem Beispiel 1sST allerdings auch 7U sehen, WIC sich rund-
Satlze Kechtsordnung, die für sich anerkannt werden INUSSCHH, soll die
Rechtsordnung funktionieren, reiben können. Es entspricht sicher dem PCLI-
sonalen Faktor des Rechtes des Arbeitsverhältnisses, dafß InNna  — uUNseremNl

Fall weniıgstens untfer bestimmten Voraussetzungen ec1NnenNn Wiedereinstel-
lungsanspruch gibt Die Anerkennung e1iNes solchen Anspruchs widerspricht
aber dem Bedürtfnis der Gesellschaft ach Rechtsklarheit nachdem das Ar-
beitsverhältnis 1Un einmal legitimerwelse aufgelöst 1ST Vielleicht 1äßt S1C  h
die befriedigende Lösung überhaupt DUr unftfer Berücksichtigung dessen fin-
den wWwWäas die Gesamtgesellschaft den einzelnen Zeiten ber 1€ sogenannte
Verdachtskündigung denkt. Man darf aber wohl, jedenfalls der heutigen
Situation, SCWISSC Bedenken haben, den Wiedereinstellungsanspruch 71 g_
währen. Kr ist ach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch

1je] weıtere Voraussetzungen geknüpft, da 11a dem Arbeitnehmer 1980
licherweise sehr leicht Steine Brot gibt. ber immerhin, als Beispiel für
dıe entschiedene Wirkung des Personalitätsfaktors darf der Fall angeführt
werden.
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DieBedeutung des Arbeitsrechts i uUunNnseIer heutigen sozijalen Ordnung
Wenn gesagt wurde, da{fß der personale Faktor un der schuldrechtliche

Faktor die Komponenten un die grundlegenden Beziehungspunkte des
Rechtes des Einzelarbeitsverhältnisses sınd, ist das weiıt mehr als EL

Ordnungsbetrachtung, die aus Gründen der wıissenschafitlichen Übersicht
e1INC SEW1SSC systematische Klarheit schaffen ı1l HKs geht VOL allem darum,
die Grundlagen des Rechtes des Einzelarbeitsverhältnisses aufzuzeigen un:!
VOoO  ! diıesen Grundlagen her den einzelnen Normen ihre Rechtsposition un
ihren Rechtswert zuzuordnen Das aber 1sT weIlt mehr als E1 bloße begriff-
lıche Systematik: Eıs ist das Aufweisen der funktionalen Maßstäbe für C116l

wichtigen eil des Arbeitsrechtes. Nıicht zuletzt gewinnt iIna  -auf diese We  1596
die Möglichkeit, Situationen mıt Tatbeständen aut überkom-
> bewährten und VON der Natur der Sache her vorgegebenen Grund-
Jagen begegnen 70 können.

Für Industriegesellschaft mıiıt dem Massenphänomen der abhängli-
SCH Arbeit als gesamtgesellschaftlicher Erscheinung stellt das Kündigungs-
schutzgesetz SaNz besonders wichtiges Beispiel des Zusammenspiels VO  -

Personalitäts- und Schuldrechtsfaktor dar. Der Arbeitsplatz ist für den Ar-
eitnehmer VOo  - grundsätzlicher un grundlegender Existenzwichtigkeit.
Desu CHCH ist 00 Gebot des personalen Moments, dem Arbeitnehmer SC 1-

NneN Arbeitsplatz nıcht ohne trıftigen Grund nehmen In uUunNnserm Zusam-
menhang braucht 61n nähere Erläuterung des „triftigen Grundes®‘® nicht
gegeben — werden. Es se1l aber darauf hingewiesen, dafß dieser Begriff nıcht
mıt dem wichtigen Grund bel der außerordentlichen Kündigung verwech-
selt werden dart Wenn also Ce1LN Gebot des personalen Kaktors ist, dem
Arbeitnehmer Arbeitsplatz nıcht ohne triftigen Grund nehmen,
darf anderseıts dieser Schutz des Arbeitsplatzes aber auch niıcht
uNnansSeMeESSCHCH Benachteiligung des Arbeitgebers führen Der Arbeitsver-
irag soll den Zwecken des Arbeitgebers dienen, und der Arbeitnehmer 1st

verpflichtet, siıch entsprechend /AN verhalten. Eine uNaNnNSCHLCSSCH: Belastung
des Arbeitgebers, insbesondere durch Gewährung absoluten Schutzes
des Arbeitsplatzes, stünde hiemit Widerspruch. übrigen könnte 611

solch absoluter Schutz sehr leicht die Gesamtheit aller der betreffenden
Arbeitsstätte beschäftigten Arbeitnehmer und vielleicht och andere Ar-
beitnehmer L11all denke den Konkurs und etwaıgen wirtschaft-
Lichen Folgen für andere Unternehmen hinsichtlich ihres Arbeitsplatzes
gefährden. (Auch ann e1Nn Arbeitnehmer, dessen. Verhalten und Art
erträglichen Keibungen miıt SCLHNEIL Arbeitskollegen führt, keinen Arbeits-
schutz mehr beanspruchen.) Was sich wıederum ergıbt, ıst CcC1M Zusammen-
spiel des personalen Klementes un der schuldrechtlichen Gegebenheit des
Arbeitsverhältnisses. Das Kündigungsschutzgesetz hat dieses Zusammen-
sple ach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dahın umschrie-
ben, dafß die Kündigung bel vernünftiger Abwägung der Interessen des Ar-
beitnehmers 8l der Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses 1er un der



Interessen des Arbeitgebers der sSung dort billigenswert,anerke eNS
wer SE1IN muß 11

Zusammenfassend ann gesagt werden: Der Personalitätsfaktor i Recht
des Arbeitsverhältnisses un der Schuldrechtsfaktor schützen ihrem wech-
selseitigen Zusammenspiel die Personnatur des Arbeitnehmers un bewah-
ren gleichzeitig Arbeitgeber un Gesamtwirtschaft VOL unzumutbaren und

T untragbaren Belastungen. Man annn vielleicht ausdrücken, dafß Ca
>

SCTCHN Arbeitsrecht die personale Natur des Arbeitnehmers unbedingt
erkannt ist, dafß aber die gerechtfertigten Belange der Wirtschaft und die
gerechtfertigten Positionen des Arbeit_gebers gleichfalls bejaht werden. Bei
JIier theoretischen Betrachtung dieses sich ı Recht des Einzelarbeitsver-
hältnisses vollziehenden Zusammenspiels könnte INa  am} ohne weıteres den Kın-
druck WINNCNH, dafß 1er 7 WAar eC1Ne Harmonie vorliegt, da diese Harmonie
jedoch ı Grund sechr labil ist Ks kommt wieder darauf a beide
Faktoren CIM ausgeWOSENES Verhältnis zueinander seizen. In derWirk-
hehkeit des Rechtslebens un des gesellschaftlichen Daseins liegen die Dinge
allerdings doch nıicht derart gebrechlich Im grofßen und SANZECH SEeTIZ sıch
diese Harmonie wıeder ohne weılltieres durch DDas Ist ec1n Beweis da-
1ür, W1€e gewichtig un VO  — welcher Durchschlagskraft VO  — Haus „UN alle
dem posılıven (Gesetz vorausliegenden KRechtspositionen die Rechtsord-
nung sınd. Dieses Sich-Durchsetzen des wıiıeder VoOoOn _

arbeitenden Ausgleichs e1ım Recht des Arbeitsverhältnisses ist allerdings
auch dadurch gewährleistet un bedingt, dafßs ı unNnserer öffentlichen Meıi-
NUDS entschieden eCc1n InNnn sowohl für das personale oment des Arbeitsver-
hältnisses als auch Tür sEeINEN Schuldrechtsfaktor vorhanden 1st Die Recht-
sprechung un: die Rechtsordnung selbst seizen VOrqaus, dafß die tragenden
Rechtsvorstellungen irgendwie als verpflichtendes Allgemeingut angesehen
werden I1.US5SeN. Fehlt dieser psychologische Faktor, ist jede Rechtsprechung
un jede Rechtsordnung der Gefahr ausgesetzl, ohne 1iNlNere Autorität
SCIH mıt der Folge, da{fß S1C ann als gesellschaftsmächtige, als gesellschafts-
ordnende Kräfte scheitern mülßlßten. Daiß WILr für das Arbeitsrecht 1ese all-
SCHILELN als verpflichtend angesehenen Rechtsvorstellungen besitzen, ist
nicht uletzt auch 61in Verdienst der Sozialrundschreiben der Päpste. Wenn
3a1 etwa Rerum Novarum liest hat INa  am manchen Stellen den kıindruck
dafß Jahr 18391 Leo 11L C1NC Kurzfassung wichtiger TLeile des Rechts
des Einzelarbeitsverhältnisses vVvOoTWESSCHOMUMNEN hatl2

]Jas AUSSCWOSCHEC Zusammenspiel VOoO Personalitätsfaktor und Schuld-
rechtsfaktor Recht des Eunzelarbeitsverhäiltnisses erscheint tTür uUNsSere

Industriegesellschaft geradezu existenzwichtig Schon die zahlenmäßige
Stärke der Arbeitnehmerschaft verlangt damıiıt keine revolutionären Kr-
scheinungen auftreten gebieterisch die Anerkennung der Personalıität des
einzelnen Arbeitnehmers. Auf der anderen Seite ann uUuNseTrT£e€ Gesamtgesell-
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Bed
schaft, die miıt der Gewährleistung ihrer Funktionen Grundlage auch

Arbeitnehmerdaseins ıst, NUr bestehen, wenn die Belange der Wirtschaft
ausgeWOSCH erucksichtigt werden. Unser Recht der Einzelarbeitsverhält-

N1S8:  € dürfte und das scheint bewußfßt oder unbewußt auch wesent-
lichen anerkannt SC vorbildlicher C1IS5C Aufgaben und Funk-
tLi10nen ertüllen.

Kıs WAaTc jedoch falsch, das Arbeitsrecht als Ee1LNn fertig abgeschlossenes
System anzusehen. In Jüngster Zeit ZCISCH sich etiwa verstärkt Bestrebungen,
16S$ klassische Arbeitsverhältnis moditizieren und durch Klemente
sellschaftsähnlicher Art anzureichern, vielleicht umzugestalten. Hier
gilt 6S zunächst festzuhalten, da{fs das klassische Recht des Arbeitsverhält-
115565 sich völlig legitim Ist und sS1C.  h voll mıt der Personnatur des Arbeit-
nehmers verträgt Zugunsten des Arbeitnehmers ist doch der personale Fak-
tOor anerkannt un bejaht Kıs ist ferner auch niemals S da{fß der Arbeit-
nehmer NUur eCc1inNn stummes Vollzugsorgan WAaTe. Eine SECWISSC gel  1 Mitwir-
kung hat der letzte Hilfsarbeiter Bau. uch kann Vorschläge tfür die
Arbeitsgestaltung machen, un: macht S16. Wollte INna  - solches unterbin-
den, könnte und müßte INna  an VO  = der Arbeitsrechtsordnung her untier Be-
rufung auf den Personalitätsfaktor einschreiten. ID Ist also zunächst bewufßt
anzuerkennen, da{fß dieses als klassısch bezeichnende Arbeitsverhältnis S
sich voll legıtim ist Der Gedanke Ablösung des Arbeitsverhältnisses
durch C111 Gesellschaftsverhältnis ist demgegenüber vielleicht ZWar nicht be1
allen, aber doch bei manchen SCLHNELr Befürworter mehr oder WENILSCL VO  —

emotionalen Erwägungen SC Man muß sich ferner darüber klaren
SCIH, daß C1NCc Umgestaltung des Arbeitsverhältnisses KRichtung aut 6111

Gesellschaftsverhältnis den Arbeitnehmer selbst erheblichen Gefahren aus-

seizen kann. In konsequenter Durchführung Umwandlung desArbeits-
verhältnisses ı 6111 Gesellschaftsverhältnis fiele ann nämlich rechtlich der
Arhbeitnehmer WCB, un eiInNn Mitunternehmer träte SEINC Stelle. D)Das hätte
aber 711 Ergebnis, da{fß die typischen arbeitsrechtlichen Schutzpositionen
für den bisherigen Arbeitnehmer nunmehr ‚„ VOoNn Rechts wegen‘.  wegfallen
müfßften und dafß der bisherige Arbeitnehmer nunmehr voll Unterneh-
merrisiko beteiligen WAaTc. Das bliebe aber, un 1er liegt eben das1)i-
Jjemma, jedenfalls be1 den ro1lS- und Mittelbetrieben Nnı  } 6111 WFiktion. Die
"Tatsächlichkeit des soziologischen Arbeitnehmerdaseins ließe sich  1 ihrem
Kernpunkt für den einzelnen Arbeitnehmer doch Sar nicht überwinden. Die
Möglichkeit, ro1s- un Mittelbetrieben ZU. Gesellschaftsverhältnis
kommen, würde weitgehend, WL nicht ı jedem Fall, C111 institutionalı-

A  Dnsiertes Repräsentativsystem voraussetzen. Dieses KRepräsentativsystem ist ZUFC

Erfüllung bestimmter Anliegen notwendig be Grolkollektiven, hat aber,
ehben weil die Vertretenen I etzten real doch nıcht ZUrr Geltung bringt,
112 SCWISSCT Weise Vvon Haus aus auch SC1I11C Schwächen. Möglicherweıise ist
kennzeichnend, da{fß gerade die Sozialrundschreiben Quadragesimo annO un:
auch Mater el Magistra VOo  3 Annäherut;g‘ des Arbeitsverhält-
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N1SSEeS eın éeséllschaftsverhältrfis ,'‚nachv Maßgäbé des Tuniibhen 13 S
en und davon, dafß dıe beiter „1n gee1gneter Weise®® in Mitbesitz
ihrem Unternehmen hineinwachsen 14., Mit diesen Sätzen dürfte vielleicht
nıcht zuletzt VOT den 1er skizzierten (Gefahren gewarnt werden.

Bıs wäre allerdings ein Mifßverständnis, sollten die bisherigen Ausführun-
SCH dahın gedeutet werden, als MUusse Ial unter allen Umständen be1i dem
klassischen Kecht des Arbeitsverhältnisses als der einz1ıgen Möglichkeit blei-
ben. Der Gedanke einer Modifikation des Arbeitsverhältnisses in Kichtung
auf gesellschaftsvertragliche Elemente (und das iıst eLIwas anderes als der
Gedanke einer totalen Umgestaltung) ist letztlich bedingt durch eine be-
stimmte Sıtuation UNSerer Gesamtgesellschaft. Die Arbeitnehmer stellen
eine breite Schicht der heutigen Gesamtgesellschaft dar, die S16 ihrerseits
mafßgeblich miıttragen; bezeichnenderweise WIT:!  d sehr oft Arbeitnehmer-
gesellschaft als Synonym für die Industriegesellschaft gebraucht,. Man mu
nicht zuletzt die Arbeitnehmerschicht ihrer Bedeutung f  ur den gesamt-
wirtschaftlichen Kriolg sehen, wobeil dieser Satz nıcht 1m Sınn der Mehr-
werttheorie des Marxismus aufgefalst werden darft. Für eine Modiftfikation
des Arbeitsverhältnisses selbst bestehen grundsätzlich ZW el Möglichkeiten,
die, auch mıteinander verbunden, verwirklicht werden können. Einmal bietet
sich eiıne Mitbeteiligung der Arbeitnehmerschaft der Unternehmensfüh-
runs Von der Geltendmachung der Arbeitnehmerschaft als Stand oder
Schicht 1m Rahmen des gesellschaftlichen Gesamtkörpers se1 In diesem
arbeitsrechtlichen Zusammenhang nicht die ede sodann die Gewinn-
beteiligung des Arbeitnehmers Unternehmensertrag.

Für den ersten Fall, die Mitbeteiligung der Unternehmensführung, ıst
D 5  > da{fß s1e bel rols- un!: Mittelunternehmen doch 1Ur über eın Re-
präsentativsystem konkret wäre das Betriebsratswesen VAH denken
durchführbar ist. IDannn ıst aber sorgfältig A prüfen, welche echten Mög-
lıchkeiten für den Arbeitnehmer 1er vorliegen, oh wenigstens EeEiINe psycho-
Jlogisch wirksame Verbesserung seiner Stellung, eıne nicht ideologisch-pro-
pagandistische, sondern eine echt anerkannte un bejahte Hebung se1iner
Stellung ZU. Mıtarbeiter eintrıtt. Eıs se1l och einmal wliederholt, dafß beim
ro1l- und Mittelbetrieb Jediglich eine gewWI1sse Moditikation der rechtlichen
Stellung des Arbeitnehmers denkbar ist, ohne da{iß se1ine reale sozlale Situa-
tion insgesamt eine andere würde. Im Kleinbetrieb ist die Mitbeteiligung
der Arbeitnehmer der Gestaltung es Unternehmens erfahrungsgemäls
bereits 1n meist außerrechtlichen Formen durch die lebensmäßigen
Beziehungen 7zwıschen Arbeitgeber/Unternehmer einerseıts und den wenıgen
Arbeitnehmern anderseits sichergestellt. E  1ne besondere Problematik für die
Mitbeteiligung stellt S1C  h schliefßlich 1mM Bereich des öftfentlichen Dienstes,

außerdem das Vorhandensein der Beamtenschaft beachtet werden mu
Was die Möglichkeit der Gewingbeteiligung angeht, ıst s1e diesem Fall

1 Quadragesimo AÄAnno
Mater el Magıstra
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glei Nul Beim Mittel und Großuntern iInen 1stT eachten, daß
Gewinnbet: ligung niemals « weıt gehen kann; da der Arbeitnehmerdes-
wegen echten Sinn Mitunternehmer wird. Nicht Aur verlöre

arbeitsrechtlichen Schutzpositionen, WAare überdies auch am Unter-
nehmerrisiko beteiligen. Typmäßig bringt für e1INe derartige Belastung
aber Sal nicht die wirtschaftliche Leistungskraft mıiıt uch zeit1gt die Ge-
winnbeteiligung Tür den einzelnen Arbeitnehmer keine regelmälßigen abso- A8Iut hohen Ergebnisse. Für den öffentlichen Dienst wird C116 Gewinnbetei-
ligung überhaupt ausfallen; ob Ersatzveranstaltungen denkbar sind, bleibt

prüfen.
Auf der andern Seite scheint wirklich der Bedeutung der Arbeitnehmer-

schaft ı uUNSerer Gesellschaft entsprechen, da{ß INnan wenigstens be-
stiımmten Fällen bestimmten gesellschaftsrechtlichen Moditikationen des
Arbeitsverhältnisses kommt Die vollständige Aufhebung des Arbeitsver-
hältnisses, Sanz deutlich auszusprechen, Utopie; Inter-
ANIS sachgemäßen, der Gesamtgesellschaft dienenden Organisation des
Wirtschaftskörpers ält sich die Institution des Arbeitsverhältnisses als
solche gar niıcht aufheben. Es kommt also darauf d unter Berücksichtigung
al der aufgezeigten Schwierigkeiten „nach Maßgabe des Tunlichen“® un

X

‚g 1il geeigneter W eise®“ Moditikationen erzlelen.
uf dem hier ı ede stehenden Gebiet ann die Rechtsprechung minde-

Siens vorderhand ohne posıtıve gesetzliche Grundlagen Sar nıchts eisten.
Für den Gesetzgeber wird darauf ankommen, bestimmte Gesichtspunkte e

nbeachten. Einmal sind die Möglichkeiten, die S1C  h für die gesellschafts-
rechtliche Moditikation des Arbeitsverhältnisses ergeben, ihren Kon-
SCYQUCHNZCN sehr sorgfältig prüfen, und diese Möglichkeiten S1N:  d all-

aber doch scharf umschriebenen Grundsatzregelungen QUSZUSDFE-
enen. Alles weılere wird weitgehend EC1INC Handhabung des einzelnen Falles

der Praxis SCHN, konkret also zunächst e1iInNn Kxperiment Die Gesetzgebung
muß wWwWas gerade auch für die 1er angesprochenen Grundsatzentscheidun-

fSCH gilt, insbesondere rechtstechnisch sauber SCIN. (Gerade bel Gesetzen, die
Neuland vorstoßen, sollte sıch derGesetzgeber bemühen, möglichst grolde

Klarheit der Gedanken und der Fassung walten lassen. Manches, WwWas
Kritik auf 1e KRechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts niedergeht, ist be-
rechtigt. Anderes geht ber deswegen fehl, weil Ina  —_ nıicht berücksichtigt,
daf nıcht WEN1SC Gesetze heute sehr unklar formuliert sind. Hs ist ©ıüblich,
ber en Rechtspositivismus. schimpfen. ber die Rechtspositivisten des k ü OEun desbeginnenden Jahrhunderts haben wichtige naturrecht-
liche Forderung i erfü11t Die VON ıhnen geschaffenen Gesetze
klar un stimmten ı ihrer Systematik nahtlos übereıin. Diese naturrechtliche
Forderung sollte sich der heutige Gesetzgeber ebenfalls machen.

Unser klassisches Recht des Kinzelarbeitsvertrages hat durch die Tendenz
ZU geselilschaftsrechtlichen Modifikation des Arbeitsverhältnisses 1NCH

Gesamtimpuls erhalten, er ı SCIHNeEr Tragweite, Kıchtung und ö

timmen



— Gerhard Müller

Fortgang och nıcht abzusehen ist. Hs wird für alle Vo  — derPflege
der Rechtsordnung her Beteiligten, ı erster Linie tür den Gesetzgeber,
annn für die Rechtswissenschaftler und, sofern un soweıit posıtıve Gesetze
vorliegen auch tür den Anwalt und den Richter, darauf ankommen, den

Impuls sehen, SEINeEer grundsätzlichen Berechtigung, der
Bedeutung der Arbeitnehmerschaft für die Gesamtgesellschaft 7U bejahen
un doch das Recht des Einzelarbeitsverhältnisses ohne Bruch und CVO-

Inutionärer VWeise fortzubilden Das könnte e1iNne der Aufgaben SCHIL, die den
heute Lalıgen Arbeitsrechtlern besonderer VWeise aufgegeben SIN  d

Kbenso WIC der personale un der schuldrechtliche Faktor des Arbeits-
verhältisses jedem Gesetz vorliegende Gegebenheiten sind, die Inter-
6SSC sachgemäfsen Ordnung notwendiıg beachtet werden MUSSECHI, ıst  S
das Arbeitsverhältnis SCINETr Natur ach STEeTS VO  an Interessenspannung
zwıschen SCLHNECI Partnern, dem Arbeitnehmer un dem Arbeitgeber, durch-

Auf der Seite steht der Arbeitgeber mıt SC1INCI1 wirtschaftlichen
Belangen un SCLIHCIN S1C  h berechtigten Gewinnstreben, aut der andern
Seite:der Arbeitnehmer mıt seinem S1C  h ebenfalls berechtigten Bestreben,

Position entgeltmäßig und auch sonst 7U verbessern Die Feststellung
solcher das Arbeitsverhältnis durchziehenden Interessenspannung hat mıt
der Absolutsetzung Klassenkampfgedankens nicht das geringste {un
Kıs geht schließlich darum, da{fs auf dem Prinzip der Arbeitsteilung
aufgebaute Wirtschaft Positionen geschaffen hat, die nıcht und das ist
eben der Gegensatz Klassenkampifdenken absoluter Unver-
einbarkeit einander gegenüberstehen, aber doch 611e polare Spannung auf-
WeEISECHN: (Man mu siıch übrigen, un das spricht ebenftfalls Cc1MN

Klassenkampfdenken, darüber ı klaren SCILN, da{fß die arbeitsteilige Wirt-
schaft ı ihrer Gesamtfunktion nd ı ihrem GesamterfTolg entscheidendder
Gesamtgesellschaft und auf diese Weise allen ihren einzelnen Angehörigen

dienen hat.) Diese STEeTSs gegebene Interessenspannung polarer Art annn
durch C111 Modifikation des Arbeitsverhältnisses ach der gesellschafts-
rechilichen Seite hın sehr ohl vernünftigem Ausgleich gebracht werden,
jedenfalls annn e1iNe solche Modifikation derartigen Ausgleich bei-
tragen Um nebelhaften Gemeinschaftsvorstellungen Au entgehen, bleibt
aber beachten, da{fß sich die berechtigten Interessenpositionen des Arbeit-
nehmers denen des Arbeitgebers reiben ID ıst unmöglıch 12 verschie-
denartıgen und polar entgegengesetzten Interessenpositionen durch
C1LCc Gemeinschaftsideologie A verdecken I)as hat der Rechts-
geschichte Deutschlands der Nationalsozialismus versucht. We1a Nnatur-

gegebene polare Spannungen ideologisch verdeckt, trıtt aber sehr leicht
das Ergebnis C1IN, da{fß S1C  h emotionale ewegungen und Strömungen VCOCI -

festigen un ach gewIlsser Zeit gewaäaltsamen Ausbruch drängen.
Naturgegebene Wiıirklichkeiten können eben nıcht durch Ideologien auf-
gehoben werden, S16 IMNUSSeN anerkannt werden. Wenn deswegen diıe Inter-
ESSCHSDANNUN 11 Arbeitsverhältnis bejahen Ist 1st allerdings auch



Die Bedeutung des Arbeitsrechts unserer heutigen sozlalen Ordnung

gerade die Aufgabe des Arbeitsrechtes, Interesse aller..Beteiligten un:
nıcht zuletzt der Gesamtgesellschaft, S1C  h  1 wieder Ausgleich
dieser Interessenspannungen bemühen, heute ZWar bei weitem nıicht AaUS-

schliefßlich aber doch unter der Mitberücksichtigung des Umstands, daß
Tendenz Modifikation des klassischen Arbeitsverhältnisses

vorhegt
Kis sSCe1 och auf CINISC Kinrichtungen desjeniıgen Teils des Arbeitsrechtes

EINSESANSCH der neben dem Recht des Eunzelarbeitsverhältnisses steht Unsere
Industriegesellschaft kennzeichnet sich Bereich des Lebenstatbestandes
der abhängigen Arbeit Hinsicht danın, daß WIr Großßballungen VOo  en

Arbeitnehmern nicht WENISCH Unternehmensstätten kennen Hür cdie Ord-
derartiıger Großballungen der Arbeitnehmer ıst der Grundsatz der

Gleichbehandlung besonders wichtig Kr gebietet dafß der Arbeitgeber die
hei ihm beschäftigten Arbeitnehmer nıicht willkürlich ungleich behandeln
dar{f da{fß S1C nıcht willkürlich disqualifizieren darf Entwickelt wurde
der atz se1ıt 1933 durch das Reichsarbeitsgericht 15 die Rechtswissenschaft
hait iıh aufgenommen un das Bundesarbeitsgericht ıhn Tortgeführt viel-
leicht auch eIwas verfeinert16 Der Satz wurde al Licht gehoben Kall des
Gratifikations- und Pensionswesens, SCHAUCT hinsıchtlich der diesbezüg-
lıchen freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers. Die KRechtsprechung S5115
dabei VO  — der Kegel un Norm dUS, daß der Arbeitgeber verpflichtet ist, alle
Arbeitnehmer, die sıch ı gleicher Stellung befinden, nicht ungleich ZUuU be-
handeln. Das besagt also da{ß der Arbeitgeber, der freiwillig. bestimm-
ten Schicht der Arbeitnehmer eiIiNe Gratifikation oder Pension gewährt allen
Angehörigen dieser Schicht die Gratifikation oder Pension ZU gewähren hat
CS SCI denn, dafß gerechtfertigte Gründe für die Nıichtbeteiligung der aus-

geschlossenen Arbeitnehmer vorliegen Ein solcher rechtfertigender Grund
liege Fall der Gratifikation ann VOT, wWwWenNnn e1inNn Arbeitnehmer VO  —

Zuteilung eiwa deswegen ausgeschlossen würde weil sich 10 C1LNEeEIN g—
kündigten Arbeitsverhältnis befindet Dieser e1im Recht der freiwilligen
Gratifikationen entwickelte Gleichbehandlungssatz hat weiıt ber diesen Be-
reich hinaus Bedeutung. Er ist ohl das soll jedoch keine Präjudizierung
SsSeıin grundsätzlich auch für den Bereich der VO Arbeitgeber ausgeübten
sogenannten Gestaltungsrechte bejahen, also eiwa für den Wall dafß der
Arbeitgeber Vorfalls dem mehrere Arbeitnehmer be-
teuligt sind Kündigungen ausspricht Dabei mu13 ma  } S1C  h allerdings völlig
darüber klaren SCHN, daß bei derartigen Tatbeständen erhebliche Schwie-
rigkeiten deswegen bestehen, weiıl sehen gilt ob C116 Gleichlagerung
wirklich vorliegt

Das Entscheidende eim Gleichbehandlungssatz ist da{fß auf Kom-

Grundlegend war dıe KEntscheidung VO Januar 1933, RAG JJ, 172; ferner RAG
dJ,; 216; J9, 114: J39, 213 und viele andere.

BAG 1, [40 ; 3, 253 4, 2697 D, C 25() 1255/2506]; E 302
1305/366]; BAG Nr S 611 BGB „Ärzte, Gehaltsansprüche‘‘.
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binationindividualrechtlicher Größen und k tiıver ‘ 76 ebenhe
ruhen dürfte. Die Forderung, bei gleicher Situation gleich behandeln, 1ıst

Forderung naturlicher Gerechtigkeit. Nıchts annn Menschen
CIMBOTCNH WIC das Messen mıt ungleichem Maß bei der gleichen Sach-
Jage Die Forderung ach der Gleichbehandlung wird deswegen auch 1Ur

wirksanı ı kollektiven Rahmen. Es kommt daraut A da{fß Vergleiche 198101
lich sind weshalb auch UNSere Norm, jedenfalls allgemeınen, ur für en
Raum des Betriebes gilt Insbesondere 1sT och beachten, dafß der Gleich-
behandlungssatz sachgemälse Unterschiede nıcht DUr zuläilßt sondern SC-
radezu ordert ı1sT ein Satz Ner allgemeinen Gleichmacherei, sondern
er basiert auf dem (sedanken der sachgerechten Behandlung. Wenn den
Gleichbehandlungssatz untier allen SEeiINeEN Rücksichten betrachtet, annn wird
deutlich, 16 Jebenswichtig für das Funktionieren des Arbeitnehmergro(is-
kollektivs ı Betrieb ist. Wollte Inan ıh nıcht anerkennen und nıicht
wenden ware die Funktionsfähigkeit der Belegschaft durch den groben An-
oriff aul das natürliche Gerechtigkeitsempfinden nachhaltig gestort Hs ist
anzuerkennen dafß Geltung für das geordnete Bestehen un Funktio-

des betrieblichen Kollektivs unerläßlich ist Kın Ruhmesblatt der
RKechtsprechung 1ST dafß S1C den Satz letztlich wıeder aUus der Natur der
Sache herausgeschöpft hat 1)as Gleichbehandlungsprinzip sichert den Ar-
beitnehmer dem Kollektiv, dem tägliche Arbeit verrichtet 1.7

Deswegen sollte InNan diese Regel auch dem Kreis des sogenannten kollek-
{1LV Arbeitsrechts zuordnen.

Im Zusammenhang der Beziehung VoO  o individuellem nd kollektivem
Raum ann INnNan auch Unterschied ZULC herkömmlichen Systematisie-
PUNns des Arbeitsrechts das sogenann(te Mitbestimmungsrecht des Beiriebhs-
verfassungsgesetzes sehen. Diese Mitbestimmungsbefugnisse der Betriebs-
rate werden VOo  —_ Gesetzes un üblicherweise aufgeteilt 1 C116 Mit-
bestimmung ] sozlalen, personellen un wirtschafitlichen Angelegenheiten.
Die Mitbestimmung sozialen Angelegenheiten erstreckt sich auft Fragen
wWI16 Begınn un Ende der täglichen Arbeitszeit un: der Pausen, Aufstellung
des Urlaubsplanes, Aufstellung VOoO  — Entlohnungsgrundsätzen, Einfüührung
VONN Entlohnungsmethoden und dergleichen. In personellen Angele-
genheiten geht die Mitbestimmung be1l Kinstellungen, Umgruppie-
rungsgen, Versetzungen und KEntlassungen, wobel der Betriebsrat Zu-
stiımmung Z7.U der beabsichtigten Mafßnahme des Arbeitgebers übrigens 1Ur

eım Vorliegen ganz bestimmter Tatbestände VErWCEISETNN darf Der Be-
triebsrat hat terner och 1€e€ Möglichkeit, vorstellig Z.U werden, damit C111n

Arbeitnehmer entlassen wird, der wiederholt durch unsoziales oder geselZ-
widriges Verhalten den Betriebsfrieden ernstlich gestört hat

Die sogenannte Mitbestimmung i wirtschaftlichen Fragen gibt keine Be-
teiligung der Unternehmensleitung als solcher. Sie bezweckt vielmehr

Siıehe uch Müller, 409/410
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bei Betrı1ı COUIl eb C 1 grundle enden Än
rungen des Betriebszweckes oder der Betriebsanlagen, soweıt S1Cnicht offen-
sichtlich auf Veränderung der Marktlage beruhen, und ähnlichen Sach-
verhalten den Betriebsrat mıt Z Zug kommen Jlassen. Wenn INa  - all
diese Komplexe nebeneinander gestellt betrachtet, ann sind S1C Entspre-
chendes gilt füTü die Beteiligungsbefugnisse des Personalratswesens durch
e1INEN tragenden Grundgedanken gekennzeichnet. Kıs geht darum,
die Arbeitnehmerschaft des Betriebs durch ihr Repräsentativorgan, den Be-
triecbsrat, mitwirken lassen bei unternehmerischen Angelegenheiten, die
171 besonderer VWeise unmittelbar soziales Schicksal un iıhre soziale
Situation betrefftfen. eım Mitbestimmungsrecht 1 sozlalen Fragen ıst 1€Ss
ohne weiteres ersichtlich. Beim Mitbestimmungsrecht i personellen Wra-
SCH wıird sehr deutlich, wWEenNnn ILHall beachtet, daii der Betriebsstörer das
ist übrigens ein verschwommener, Willkürmöglichkeiten eröffnender Be-
grift entfernt werden kann, weil das Wohlbefinden der Gesamtbeleg-
schafit beeinträchtigt. In den Fällen der Mitbestimmung 1 wirtschaftlichen
Angelegenheiten ist wiederum VO  — vornherein eindeutig, da{iß SiLe insbeson-
dere dessozialen Wohls und Wehe der Belegschaften un: iıhrer An-
gehörigen eingerichtet ıst. Kennzeichnend mas SCHIMN, dafß die Angelegen-
heıten,die unier das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht des Betriebsver-
Tassungsgesetzes fallen Personalvertretungsgesetz wörtlich fast gleich-
auiend unier der Überschrift. „Mitbestimmung und Mitwirkung PCI-
sonellen Fragen” erscheinen.

Wenn ina  —; diese Gesichtspunkte eım Mitbestimmungsrecht des Betriebs-
räaätewesens sieht, ist dessen Funktion letztliich dahin bestimmen, dafß der
Personalitätsfaktor, der das Einzelarbeitsverhältnis durchzieht, an gSCHMLCS-

Weise auch un gerade auch ı Betriebskollektiv ZUIX Zug kommen
sol] Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrätewesens un dieses selbst die-
CIl dazu, die personale Seite des Arbeitnehmers nunmehr Hinblick auf
SCING Kinordnung das Kollektiv des Betriebs sicherzustellen oder doch
sicherstellen helftfen. Man hat den KEindruck, dafßs ı der Praxis i großen
un SaNZCN das Betriebsrätewesen auch diesem Ziel dient, unbeschadet des-
SCH, da{fß Reibungen dort entstehen, koalitionspolitische un!: parteipoli-
tische Einflüsse Platz greifen.

Die Koalıitionen, die Gewerkschaften WwW1  ®1€ Arbeitgeberverbände, sind
mıt Art bs. 3 des Grundgesetzes durch das Grundrecht der positiven
Koalitionsfreiheit besonders geschützt. vach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts enthält der Grundsatz der posiıtiven Koalitionsfrei-
heit notwendig auch e1Ne6 Bestandsgarantie der Koalıtiıonen als solcher, aqalso

Vae1N€ Bestandsgarantie des Koalitionswesens1!®. (Fıne Garantie der konkreten
einzelnen Koalitionen ist somiıt nicht gegeben.) Wenn sich die einzelnen
Arbeitnehmer un Arbeitgeber Verwirklichung Grundrechts (Ge-

BVerfG 4, (101/102].Das Bundesverfassungsgericht leitet dabei sein Ergebnis des
näheren ab AUS dem Grundsatz des sozialen KRechtsstaates.
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werkschaften oder Arbeitgeberverbänden zusammenschlieflßen können, ist
das 1Ur sınn voll, wenn auch die Koalitionen selbst institutionell geschützt
werden. Besteht ı diesem 1INN aber C1iNee Bestandsgarantie der Koalitionen,
annn ıst auch 6C1INCc Funktionsgarantie des Koalitionswesens gegeben. Der
Schutz des Zusammenschlusses erfolgt offensichtlich doch deswegen, damit
siıch die Koalitionen durch ihre autonome Gestaltung des Arbeitslebens be-
tätıgen können1? Zusammenfassend zeIgt sich daß die Kechtsordnung
des näheren die Rechtsordnung ihrer Gesamtheit also die Rechtsnormen
nd auch die Gestaltung VO  —_ der Rechtsprechung her eiINe soziologische
Institutionalisierung der Verbände Bereich des Lebenstatbestandes der
abhängigen Arbeit vorgeNOMMeEN hat Diese Verbände sınd weil S1C durch
ihre Ta tigkeit die Ordnung des Arbeitslebens entscheidend mitgestalten sol-
len. selbst Ordnungsträger kın wesentlicher Ausflu{£ß des Koalitionsschutzes
nach dem Grundgesetz ec1iNe Konsequenz der Bestands- und Funktions-
garantıe des Koalitionswesens, Ist ann das YTarifvertragsgesetz, das den
Verbänden die Möglichkeit der autonomen Normensetzung gibt Die Rechts-
ordnung erkennt die autonOome Verbandstätigkeit des Koalitionswesens
Dabei 1st diese Verbandstätigkeit selbst weıt ber den Rahmen Selbst-
hılfetätigkeit hinausgegangen, INas diese auch noch eine entschei-
dende Rolle spielen Die Verbände sınd echte intermediaires ZULr Ord-

des Lebenstatbestandes der abhängigen Arbeit geworden und haben
der Industriegesellschaft deswegen wichtigen Deltrag ZUTC Ordnung
uUuNserer heutigen Gesamtgesellschaft 711 eisten

Damit ist allerdings auch die zentrale Problematik des Koalitionswesens
VoNn heute angesprochen nämlich das Verhältnis der Koalitionen ZUr Ge-
samtgesellschaft un!: etzten Endes Zzu Staat bestimmen Hier haben WIT
och keine klaren Linien Das gilt sowohl für die Gewerkschaften WIC für
die Arbeitgeberverbände. Die Gewerkschaften, historisch entstanden d
aus dem Kmanzipationskampf des Vierten Standes etwas VerSTrO-
bert gesagt den damalıgen Obrigkeitsstaat sind jedenfalls C1NeEeIN eil

och miıt Ressentiments gegenüber dem Staat kon-
kreten Erscheinungsform belastet Von den Arbeitgeberverbänden annn [Nar  z
den Eindruck haben, da{fß S1IC dahin tendieren, S1C  h als Nur-Interessen-
verbände 7U betätigen un:! aufzutreten Weder das eiINe noch das andere
st1ımm{({ mıiıt den Aufgaben des Verbandswesens, autonomer VWeise {ra-
gende Bedingungen heute für die Gesamtgesellschaft zentral wichti=-
SCH Gebietes regeln, recht übereıin Man mu13 allerdings auch betonen,
dafß 1ler das Recht wenıgsten eIiwas autfbauen kann, ann LLUr äußerste
Begrenzungen und äaußerste Rahmen seizen Das Entscheidende liegt viel-
mehr bel den erbänden selbst Immer beachten bleibt dabel, da{fß 1€
Verbände C1Ne Aufgabe erTüllen, die dieser Weise der Staat Sal nicht —-
füllen ann Die unmittelbar Beteiligten kommen CILHNeEer Ordnung Der
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Staat ist, WIC csSs ebenfalls die Erfahrunger ıjJüngeren Zeıt zeigt, schlechter-
dings überfordert, wWwWenn durch Dienststellen eiwa Lohn- und Ar-
beitsbedingungen konkret 18 ]111S Letzte regeln sollte.

Abschließend un zusammentassend sSe1 mıt allem Nachdruck betont, daß
6S EIiN® staatspolitisch zentrale Frage ist bel voller un unbedingter Auf-
rechterhaltung der Verbandsautonomie sachgemäßen Ordnung des
Koaliıtionswesens Verhältnis ZUE Gesamtgesellschaft kommen Nur
ann die Gesellschaft der Industriezeit funktionsfähig bleiben, weil der
Stiaat die fraglichen Aufgaben eben Sar nıcht übernehmen ann Hier INUS-

SCI1L die Verbände das Entscheidende selbst beitragen.
Was ersten eıil WI1®e 00 Loblied klang, hat ber die Problematik

gesellschaftsrechtlichen Modifikation des Arbeitsverhältnisses bıs ZUr heu-
Uugen Situation des Koalitionswesens geze1gt da{iß WIT eım Arbeitsrecht
keineswegs fertigen un abgeschlossenen, S1C  h ruhenden Verhältnissen
gegenüberstehen Der Gleichbehandlungssatz 1st bei Gesamtsicht des
kollektiven Arbeitsrechts LUr eINe Teillösung, nd dasselbe gilt mMag auch
nıcht mehr umkämpft SCIH WIC och VOTr nıcht allzu langer Zeit für das
Betriebsverfassungsrecht Das w as als Aufgabe zurückliegenden Jahr-
zehnten gestellt Warl, ist wesentlichen gelöst worden Nunmehr harren
CUu«c Probleme des Arbeitsrechts VO  — erheblicher Bedeutung für die (GGesamt-

1geseilschaft iıhrer Bewältigung Man ann I11UFr hoften un wünschen, da{ß S16

VerTr'n ünftigen und ausgeCeWOSECNECN Ergebnissen entgegengeführt werden Falsch
I 7U glauben, da{fß diese Ergebnisse schlagartig kämen. Unser klassı-
sches Arbeitsrecht hat Jahrzehnte SEC1LINeETr Entwicklung gebraucht. Sollten
AauUSSCWOSCHNC Lösungen geschaffen werden, lassen S16 sich LUr Jangsam ent-
wickeln Kvolutionen brauchen Gegensatz Revolutionen Zeıt afür
bauen S16 aber auch organıschen We  1sSe auftf

Der Ingenieur un dıe Studienschule
SIEMENS

Ungefähr seiTt 1956 ıst der Zustrom den deutschen wissenschaftlichen
Hochschulen WIC e1in Hochwasser angeschwollen, dafß der Lehr- und Hor-
schungsbetrieb vielerorts unmöglich o werden droht ährend die Zahl
der Studierenden Deutschland bezogen auf 0010 Kınwohner, Jahr
19230 (Deutsches Reich) betrug, 1ST SIC 1960 (Bundesrepublik) auf 39 g-
stiegen, und S1IC ste1gt weıter Angesichts dieser Verhältnisse hat der j  -

September 1957 durch Cc1Nn Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund un
en Ländern gebildete Wissenschafttsrat SC1INEIM November 1960 CI -

statiteten Gutachten Empfehlungen ZUC Reform der deutschen wissenschaft-


